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Verfahrenskosten 

§ 20. (1) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ist berechtigt, für die von 
ihr durchgeführten Qualitätssicherungsverfahren ein Entgelt in Rechnung zu stellen und individuell 
vorzuschreiben. Das Entgelt umfasst die tatsächlich anfallenden Kosten für die Begutachtung sowie eine 
Verfahrenspauschale für die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria. 

(2) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat die Höhe der 
Verfahrenspauschale für Akkreditierungsverfahren gemäß § 18 Abs. 2 und 3 festzulegen und 
entsprechend zu veröffentlichen. Die Festlegung bedarf der Genehmigung durch die zuständige 
Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister. 
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